
 

Ausleihbedingungen  
für die Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken – Kassel  

 

I. – Allgemeines  

1. Die Fachstelle ist eine öffentliche Einrichtung der Hochschul-und 

Landesbibliothek der Hochschule RheinMain. 

Jede Öffentliche Bibliothek in Hessen kann den Ausleihservice der Fachstelle 

nutzen und deren Medien entleihen.  

2. Die Nutzung und Ausleihe sind für Öffentliche Bibliotheken, Schulbibliotheken 

und Lehrer in Hessen in der Regel kostenlos.  

3. Die ausleihbaren Medien der Fachstelle sind: 

  Themenkisten 

  Bilderbuchkinos (mit Dias oder CD-Rom) 

  Fachliteratur zum Bibliothekswesen 

4. Themenkisten müssen immer in der Fachstelle (oder an der Pforte des Hauses) 

abgeholt und wieder dorthin zurückgebracht werden.  

Auf Wunsch können alle Titeldaten der Themenkisten als „Mab II-Daten“ (für 

Standard Bibliothekssoftware) bei der Ausleihe mit zur Verfügung gestellt 

werden.  

II. – Anmeldung, Benutzung  

1. Die Anmeldung erfolgt durch den Ansprechpartner der entleihenden Bibliothek 

bei der ersten Entleihung in der Fachstelle.  

Als Nutzer wird generell die entleihende Öffentlichen Bibliothek oder 

Schulbibliothek aufgenommen. Lehrer aus Hessen werden persönlich 

aufgenommen. 

2. Durch die Anmeldung wird die Anerkennung der Ausleihbedingungen bestätigt.  

Mit dieser Anerkennung erfolgt gleichzeitig die Einwilligung zur 

elektronischen Speicherung instituts- oder personenbezogener Daten. Diese 

werden entsprechend den Vorschriften der jeweils gültigen 

Datenschutzbestimmungen verarbeitet.  

3. Wohnungs- und Namensänderungen der entleihenden Bibliothek, des 

Ansprechpartners oder des Entleihers sind der Fachstelle immer unverzüglich 

mitzuteilen.  

III. – Ausleihe, Verlängerung, Vormerkung  

1. Medien werden nur den Ansprechpartnern der entleihenden Bibliothek 

ausgeliehen.  

2. Die Leihfrist beträgt   

für Themenkisten:  3 Monate 

für Bilderbuchkinos:  4 Wochen 

für Fachliteratur:  4 Wochen 



 

3. Die Leihfrist einzelner Medien kann auf Antrag verlängert werden, sofern keine 

Vormerkung für das jeweilige Medium vorliegt. Die Verlängerungsfrist 

beginnt mit dem Tag des Antrags auf Verlängerung.  

4. Ausgeliehene Medien können auf Antrag vorgemerkt werden.  

5. Die Anzahl der gleichzeitig auf einen Benutzerausweis entleihbaren Medien ist 

begrenzt: 

 für Themenkisten: Max. 5 Kisten 

 für Bilderbuchkinos: Max. 3 Exemplare 

 für Fachliteratur:  Max. 5 Titel 

6. Bei der Entleihung von Tonträgern, Bildtonträgern und Datenträgern 

(insbesondere Bilderbuchkinos) sind die Bestimmungen des Urheberrechts 

und die Nutzungsbestimmungen des Herstellers einzuhalten.  

7. Die Fachstelle haftet nicht für Schäden, die durch Tonträger, Bildtonträger und 

Datenträger an Abspielgeräten entstehen.  

8. Bei der Entleihung von „Mab II-Daten“ sind diese selbst vom Benutzer auf 

Virenbefall zu überprüfen. Die Fachstelle haftet nicht für Schäden, die durch 

nicht erkannte Viren an Dateien und Datenträgern des Benutzers entstehen.  

9. Die entliehenen Medien und deren Behältnisse (Boxen und Hüllen) sind 

sorgfältig zu behandeln und vor Beschmutzung und Beschädigung zu 

bewahren.  

10. Der Benutzer ist verpflichtet, Beschädigungen sowie den Verlust entliehener 

Medieneinheiten der Fachstelle unverzüglich anzuzeigen. Ggf. wird von der 

Fachstelle ein Ersatzexemplar beschaffen und deren Rechnung an den 

Entleiher weitergeleitet.  

IV. – Ausschluss  
1. Benutzer, die wiederholt oder in grober Weise gegen die Ausleihbedingungen 

verstoßen, können ganz oder zeitweise von der Nutzung der 

Ausleihmöglichkeiten der Fachstelle ausgeschlossen werden.  

2. Bei Leihfristüberschreitungen bleibt der Benutzer ab der dritten Mahnung bis 

zur Rückgabe der angemahnten Medien von der Benutzung der 

Ausleihmöglichkeiten der Fachstelle ausgeschlossen. Alle weiteren Angebote 

der Fachstelle (Fortbildungsangebote, Beratung für Bibliotheken, Kreistreffen 

und Informationen) bleiben hiervon unberührt. 

 

 

Die Ausleihbedingungen der Hessischen Fachstelle in Kassel treten mit der Anmeldung 

als Benutzer in Kraft und ersetzen alle vorherigen Benutzungsordnungen.  

 

 

 

Kassel, 21.03.2013 

Ihr Team der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken – Kassel  


